
11- '~f}~ det Odlagen .zu den stenographischen Protokol1en des Nationalrates 

. XII. Gesetzgebungsperiode 

PräS.: 3e t4ärz i971 '------ No. 6J-;fl 

A n t rag 

der Abgeordneten Erich Hofstetter, Jungwirth, Ströer, 
SteiDhuber, Helh!ag:1.er, Ortner, Brauneis 
und Genossen, 

betreffend Novellierung des Einkommensteuergesetzes 1967. 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom •••••••• , mit dem das Einkommensteuergesetz 
1967 abgeändert wird (Einkommensteuergesetznovelle 1971) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Art i k e I I 

Das Einkommensteuergesetz 1967, BGBI.Nr. 268, in der Fassung 

der Bundesgesetze BGBI.~r. 9/1969, BGBI.Nr. 194/1969, BGBleNr. 

9/1970, BGBI.Nr. 325/1970 und BGBI.Nr. 370/1970, wird abge­
ändert wie folgt: 

1. § 3 Abs. 1 Z. 17 erhält folgenden Wortlaut: 

1t17. In Uberstundenentlohnungen enthaltene Zuschläge flir 

Nehrarbeit, soweit sie 180 S \'löchentlich (780 S monatlich) 

nicht Ubersteigen;". 
, 

20 § 3 Abs. 1 Z. 18 erhält folgenden \~ortlaut: 

"18. Zuschläge fUr Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit 
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bei Arbeitnehmern, wenn der steuerpflichtige laufende Bezug 

für die Normalarbeitszeit 

täglich 

380 S 
.... röchentlich 

2.280 S 
monatlich 

9.880 S 

nicht übersteigt; übersteigen steuerpflichtige laufende Be­

zUge für die Normalarbeitszeit in ein2}elnen oder allen 

~ohnzahlungszeiträumen die oben genannte Betragsgrenze, dann 

sind die Zuschläge für Sonntags-, Feiertags~ und Nachtarbeit 

in diesen LOhnzahlungszeiträumen steuerfrei, s01'veit sie 

tä.glich 
40 S 

nicht Ubersteigen;lt. 

wöchentlich monatlich 
'I .040 S 

3~ Im § 3 Abs. 2 erhält der einleitende Halbsatz folgenden 
\'/ort, laut ~ 

81(2) Die im Abs. 1 Z. 16 angeführten Bezüge sind nu.:c 

steücirfrei oe.e"e 

4 e Im ,§ 3 {-\.bs $ 3 treten anstelle der viorte " •• ~. im Sinne 
des Abs .. 1 Z. 16 bis 1911 die Horte It"eo.im Sinne des 
Abs. 1 Z • 16. n 

50 Der bisherige Abs. 4 des § 3 entfällte 

A r ~ i k e 1 11 

('j) Dieses Bundesgesetz ist anzuwenden 

a) wenn elie Einkommensteuer veranlagt vJ:Ll"'d:; ers/cmalig bei 

der Veranlagung fü:c das Kalenderjar~r 1~)7-: <. 

b) wenn die Einl<:ommensteuer (Lohnsteuer) durch Abzug einge,,· 

hoben oder durch Jahresau~gleich festgestellt wird, 

für LOhnzahlungszeiträume" die nach dem 31. Dezent> er 

1970 enden. 

(2) Nit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bund(~s·~ 

minister für Finanzen betraut. 
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Be gründung·~ 

Auf Grund des Bundesgesetzes vom 30" Oktober 1970, mit dem 
das Einkommensteuergesetz 1967 abgeändert wurde, BGBl e Nre325~ 

ist mit Wirkung vom 1. Jänner 1971 eine neue Regelung' für die 

Besteuerung von überstundenzuschlägen in Kraft getreten. 

t'Jährend gemäl~ c'len bis zu diesem Zeitpunkt auf Grund des Bundes­
gesetzes vom 12 .. Dezember 1969, BGB1.,'Nr .. 9/1970.:0 in Geltung 
stehenden Bestimmungen, überstundenzuschläge bis zu einem 
Höchstausmaß von S 260,-- monatlich (S 60,~- wöchentlich) 
unabhängig von der Rechtslage für die Auszahlung der Zuschläge 
steuerfrei "laren, sieht die nunmehr in Kraft stehende Bestimmung 
eine betraglich unbegrenzte Steuerfreiheit dieser Zuschläge vor, 

bindet jedoch diese Begünstigung an die Bestimmung der Absätze 
2,3 und 4 des § 3 des Einkommensteuergesetzes 1967 in der 
geltenden Fassung .. 

Als FOlge dieser neuen Bestimmungen sind nunmehr alle jene 
überstundenzuschläge steuerpflichtig, die auf Grund von be­
·cl.'J.eblichen.llüber die kollekti vver1;;raglichen und gesetzlichen 
Bestimmungen hinausgehenden Regelungen gevlährt '\Ilerden.. Dies kann 
i,~sbeB0nders dann der Fall sein, wenn auf betrieblicher Ebene 
einf;~ !\:ürzere Normalarbeitszeit vereinbart wurde oder über die 

:.m 1-\.1'be1 tszei tgesetz und den meisten Kollektivverträgen 

. v07.'ges~henen Bestimmungen hinausgehend bereits für die· ersten 

ViA!" Überstunden ein Zu.schlag von 50 y.H .. gewährt wir~ .. 
In zahlreichen österreichisohen Betrieben wurde und wird sowohl 

aus betriebsorganisatorischen als auch aus sozialen Gründen 
eine über den Etappenplan des Arbeitszeitgesetzes hinausgehender 

rascherer Übergang zur 4o-Stunden-Woche durchgeführt. Ebenso wird 
in zahlreichen österreicbischen Betrieben smmhl aus Gründen der 

Abrechnungsvereinfachung als auch aus sozialen Gründen generell 
ein überstundenzuschlag in der Höhe von 50 v .. ~ .. gewährt 0 In allen 
diesen Betrieben müssen die Arbeitnehmer nunmehr für überstunden­
zuschläge ~ die bis zum 31. Dezember 1970 zur Gänze .<Yder zumindest 

. j 
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Ubervriegend steuerfrei \'laren" Lohnsteuer bezahlen .. Dazu korrunt 

noch eine wesentliche Ersch~1erung der Lohnverrechnung, da es nach 

diesen Besti.mmungen steuertechnisch drei verschiedene Arten von 

erstundenzuschlägen gibt, die bei der Abrechnung streng unter­

schieden vlierden müssen: Zuschläge, die zur Gänze steuerpflichtig 

sind; Zuschläge, die teilweise steuerpflichtig sind; und Zuschläge; 

die zur Gänze steuerfrei sind .. Diese sehr komplizierten Be~,. 
stimmungen haben auch zu einer großen Rechtsunsicherhej'.t ge-

Außer in den genannten Fällen ist die ab .1 .. Jänner 1971tn 

Geltung stehende Regelung auch für jene Arbeitnehmer nachteilig, die 
üoerstunc1enzuschläge nicht auf Grund von lohngestaltenden Vor­

schriften, sondern auf "Grund freiwilliger Vereinbarung erhalte!l<> 

Der vorliegende Gesetzesentwurf dient dem Zweck" die geschilderten 

härten dadurch zu beseitigen, daß die Bindung der Steuerfreiheit ·an 
lohngestaJ.tende Vorschriften aufgehoben wird .. Dadurch er11.reist slch 

eine betragsniäßige Begrenzung für die steuerfreien Überstunden= 

zuschläge als erforderlich~ '.'JObei hinsichtlich des Ausma.ßes die 

VQrgesclüagenen Grenzbeträge als angemessen erschei,nep." 
In gle~.cher Weise erscheint es erforderlich, auch die Bindung der 

St;cFe:rbe.fr:-;iu.ng der Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschläge 

an lohngestaltende Vorschriften aufzuheben und eine betrags­
mä'(~ig8 Bf-)gX'(c,nzung in angemessener Höhe vorzusetlagen" 

In diesem ZUiSamrnenhang ist ef; auch zweckmäßi.g, bei den Fehlgeld­

entschäd~~.gungt"n gern" § 3 Abs.. 1 Z c 19 die Bindu.ng an lohngestaltende 
Vorschriften a.ls nicht eY'.forderlieh zu beseitigen.;! zmnal eine 
betra.gsmäßige Begrenzung 1m Gesetz ohnehin vorgesehen ist. 

Der Ausfall durch die Erhöhung der Ansätze bei § 3 Abs .. :l"Z" 17 

und 18 gegenüber dem bis Ende 1970 bestehenden Zustand dürfte x'e1atd-r 

geringfügig sein, da die Hasse der durch diese Begünstigungs­

bestimmungen berührten Arbeitnehmer schon Ende 1970 j.n den GerlUf-b 

dieser Steuerbegünstigung gekommenist~ 
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In formeller HinSeht wird beantragt~ diesen Antrag in 
erste Lesung zu ziehen und hierauf dem Finanz- und 
Budgetausschuß zuzuweisen. 

Wien, 3. März 1971. 
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